
Beglaubigte Abschrift 

Anlage zum Protokoll vom 16.01.2018 
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Landgericht Berlin 
Im Namen des Volkes 

Urteil 

t. , N 1018 

--------------

Geschäftsnummer: 16 O 341/15 

In dem Rechtsstreit 

verkündet am : 16_01 .2018 

des Bundesverbands der Verbraucherzentralen und 
Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale 
Bundesverband e. V., 
vertreten d.d. Vorstand Oipl.-tng. Klaus Müller, 
Markgrafenstraße 66, 1OS69 Berfin, 

- Prozessbevollmächtigter: 

gege n 

die Facebook lreland Ltd., 
vertreten d.d. Vorstand Sonia Flynn und 
Shane Crehan, 
4. Grand Canal Square, Dublin 2, 
Irland, 

- Proz-essbevollmächtigte: 

Justizbeschäftigte 

Klägers, 

Beklagte, 
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hat die Zivilkammer 16 des Landgerichts Berlin in Berlin - Mitte, Littenstraße 12-17, 10179 

Berlin, auf die mündliche Verhandlung vom 19.12.2017 durch den Vorsitzenden Richter am 

Landgericht und die Richter am Landgericht , 

für Recht erkannt: 

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung eines für jeden Fall der 
Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise 
Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungsheft bis zu sechs Monaten, zu 
unterlassen, 

a) im Rahmen geschäftlicher Handlungen gegenüber Verbrauchern, die ihren 
ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, auf der lntemetselte 
mit der Adresse www.facebook.com 

aa) 

den Namen und die Anschrift, unter der sie nied&rgelasHn i$t. die Rechts­
form, dte vertretungsbereciltigten Personen, so anzugeben, dus s10 oor 
über d~ aetätigvnQ eines UP.ks lmaeN\ffll~~ITTQWl9.m! wonach 
sich die nachfolgend dargesteltte u•rMite öffnet 

•. , •• ":'" ~ ";,,•;. . , ..• ,)!:," . ~ 

,. .:: -·, ............... ..._ ... 
•-· .~ ........... 

-

und der Verbraucher das Textfeld 

,. 

:;..,.J :Erklärung der Rec.:hte und pfffchteo 
:-.·:.i.!.:~'!.;hi_;.i;~ ~d~:-•;t.1111, ,jn .. ~~ ~ tl r~i ~üt,:f;. Q1,~ \~~~-r\•,;.:,rrjf.i.·(u ·;\~·~ 
r·a-:."·d;,,~-,:~ 15~,._~:-:nt•-:-t:~~ 

betätigen muss, um die Information wie folgt zu erhalten, erreichbar sind: 



facebool< Cl~-- --- •·· -
• 

~~~~~~-,l;;,, .. ')-t'v":!'"~~•"'it.•fP-;."'J'.1/;;~f;.'i,~-~~, 41~ ·l,; 
-..1~• -·-t-·~--1,1.1",,f:> ;'ll.;~ ~l.! 1:: 

und/oder 

bb} 

auf dar m1chfolgend ~ SG:t. über die PriV3tsphmm~ 
Emstei!un en 

.,. -~-~.i!;•rtl:' 

,~_, .... >?.t";..l! 

·-
-:,.~ ..:-:--::•· " 

~-, 

y:~-tl ; •• ~..,..,,-"":t·,·-~ ....... ~ 

. ~ .,, , 

1 !!t 1 

-
". 

die Frags, ob :a.nder~ Suchmae{,·htrnm einen Unk .zu der Teilnehmerchrorlik 
ethaaen soiten w;e nacnfolgend dargestelit mit .. Ja·' voreinzustellen· 

und/oder 

ce) die Auswahlmögiichkeiter. für das Kombinieren von .sozialen Handlungen• mit 
Werbeanzeigen, erreichbar Jcer den Link ;,Bearbeiten\ an dem Text „Werbeanzeigen 
und Freundek auf der nachfolgend dargestellten Seite 
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rl II .. . .. . ... 

,ßt, ,r'.N;"1,;_•,..,...f-.+-'ff 

15 ... ..,. 
o-• 
III•• ., __ 
: • r.~;P- at+tJ "J 

1-""t~• 

WCll.,<>•~.n !Jod 
he1>'1AO 

und/oder 

, e~,t.,.rt~~~""'i.,~ 
C:,t-~ .. ~r. ,_-)j";l)t,t.J,l 
-.;'l~f'• ~ "- ,i ~~Q..:'tr.>·~-, 
l,.'f\,~;f'r.,..\•t,.].;'_P t,.-; 
ft~~~:~~;~ u, 

e~" -;;!.,1;,·1..:•'W:J. 

~~;; ~,,t.;i J-o,tit ,-: c,,,..er, :,l!l<t<{ 
;1n~Cr\ •"l ,t \ ~,:;,t: ;~;,. 

1LfS 1t ,: t",c-'\U 1. • : 

r:;.:Htriit,~ . .:i{1?.,. 
u~ll.:-11-c~# 
~-:~.:;~1,;r.~t1-

~~ -'-;;:1~~-l,"~ t"·.:u ; ., af\ "i • -

0/tse C•1~!t•;at1Utl'># ;f'.I! \'i4:M,11t1'1-,i!'.1 >!.', <l • .,;, r.1.t~m,;~1!llll 
-..C·t $4,N1t~~~:i)-~"'\~tfil$Jltt'i Uf\;li"fl~,1"~0:.,.;~ 
rr.a1r:u~11J G ·x.:.:~:W:ta!~ kJOf"!M",::;,!?'i·-;;uctt ~ e'1P.:t'1rl MI rl..~irtn 
l.i'ii<tll-'I\Ollll:Jll;i<n-.....::. 8 lll ~.;ttfft..it~ CKi"' ~•f'.'lll!ill:!;o."11 
~\i~~)o,\\'QD.F .... h01t MI ,.~ .• ~~"fj,C'i 1~..q.:'11';tc,cu NJ"I 1.,0ft. 
F'~n•o~.-Ml,h,n~~" ,',fftn19JS<II!. !1'lllt'IStNl:>_,.. C'ld 
a.,aft_lln:~.':!f,;ä~U5lt.l~·M 

r,i:--*t r •#-,f(' , -... :...:.:r~~~i\t,\J~·-1u :,J11\,~.U11:rt11M11 
~;,.r ~ ... ,=" ;·r 1.,.~~; f:j 

dd) die . AuswahJmögUchkeiten für ein zukünftiges Kombinieren von „soziaten 
Handlu!1gen'· mit Wertea'lZeigen, erretchbar über den Link „Bearbeiten" an dem Text 
~Facebook ber~tl;,t Anwendungen Dritter bzw. Werbenetzwerke weder zur Nutzung 
deines Namens noch zur Nutzung deines Bildes für Werbeanzeigen. Sollten wir dies 
in Zukunft gest1;1tten so wird die 
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von <lir attagewihlte Eitltt&IMlg die Nutzung de,rrer tnformationefl regeln." 
at..if deJ' 11~ lid ~ ~l ~ 

' J, Gr'-.t'.~. ·­
~~:-.;.r;, , 1J{Q1'' "" .. ;.f ' ..(i.:,: 
~ ... , .. _, 
"1•~ rwt>;r..nc...~1: .!'I~-•" 
i; ..:,...-, 
0 ~--, ""~~ 

~~,a 
:~\",, .... , ..... 
,:. --~· ·-:~· ... 

und/oder 

-

f • : ~~ •:.~ :.. 1
~ ; •• : :.1 , .. !'~~t : ~ 1~ ub·;,1i'. ("(Cil'UUl~Q.Q,·. 

~ l ? ~ -;\ , f ... ,! .. ~ -;-~~· 

--· 

ee)aLi der Se;te fJt die . Einstel!ung von Chrontk und Markierungen~ bei der Frage .Wer 
kann sener.. was andere in deiner Chronik posten?" die Auswahlmöglichkeit 
.. Fre;;!'!ae· vorelnzustellen, wie nachfoJgend abgebildet: 

':."i<tM-...... :j.-,:_~ ~"r' 
1 • ~ ,,.. • 

o· ... 1 w ,u,~" .,.,. 

:: . . ) ~ ..... 

undJoder 

ff) in dem von der Beklagten zur Verfügung gestellten Programm für mobile Endgeräte 
(Facebook-App) für Ortungsdienste den Ortungsdienst für „Facebook-Chats'' wie 
nachfolgend abgebildet voreinzustellen: 
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1

, faabtl'.lt.chllt 
f:,, 

Alcwal~ 
1 :a,:,11~ 

~Ker~-Qrw!)!lid;~ 

• 

• 
S: .. f\t!fe..:.•1' '?"J\Jt • ... ~)N~-"'-l'>l_r, ,: '11...'°~.:. .. ~•lr:: 

1 

Oflt1t li:\'<$ ,;Mlllt ~r llr.1.i!l 
,;'1.tl;"'Jli~-, ~ .... ~.:,~. 

• ~ .. ·. ' ' :i -. ,, 
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L.:;:,:.i.c:-i.: 

-.. ,-....... •-•-----~---·•V--.... --- ,•••,• 

~,..~--);-~·"'· -~~ .,1"l:.l....,.: ~:O-t.:",~t!.t:: _-,,,~.~t~ f'-;:'. .• 4\l:~,_,),:•J,...--tf'1.'!\fl, ft\"',t.",,' .' .l: 
f.",~_. .-r.l··~ 4-,-..·;;:, ·r~.:.,;. ,;.,,,r,r ~~'.::-~. • .• 
.. ~, ... t·:') 

. b) nach!oigende oder mit diesen inhaltsgleiche Bestimmungen in Verträge über a:e 
Teil~ahr.;e an einem sozialen Netzwerk mit Verbrauchern, die ihren ständigen 
Aufe~t~altscrt !r. der Bundesrepublik Deutschland haben, einzubeziehen, sowie s:ch 
auf die 6esfünrnungen bei der Abwicklung derartiger Verträge zu berufen: 

aa)lndem du auf .Reg;strierena kliekst, erklärst du ciich mit Un8eren 
Nutzungsbed:ingungen einverstanden und bestätigst, dass du unsere Datenrichtlinie 
efnsch!ießfü::h unserer Bestimmungen zur Verwendung von Cookies gelesen hast. 

und/oder 

bbH4 Regfstrierund ur.d Kontosicherheit 

Facebook-Nutzer geben Ihre wahren ~men und baten an und wir benötigen 
deine Hilfe, damit dies so bleibt Nachfolgend werden einige Verpflichtungen 
aufgeführt, die du uns gegenüber bezüglich der Registrierung und der Wahrung 
der Sicherheit deines Kontos eingehst: 

1.Du wirst keine falschen persönlichen Informationen aufFacebook 
bereitsteHen . . .. · 

7. Deine Kontaktdaten sind korrekt und du wirst sie auf dem neuesten Stand 
halten. 

und/oder 

cc} -.6 Besondere Bestimmungen für Nutzer außerhalb der USA 

[Wir bemühen um~. eine globale Gemeinschaft mit einheitlichen Standards für alle 
MitglieQer zu schaffen. Allerdings sind wir dabei auch bestrebt, die lokalen Gesetze 
zu berücksichtigen.] 
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Die folgemten Bestimmungen gelten für Nutzer sowie Nicht-Nutzer, die mit 
facebook außerhalb der USA interagieren: 

1. Du bist damit einverstanden, dass deine persönlichen Daten fn die USA 
weitergeleitet und dort verarbeitet werden. 

und/oder 

dc!l 16 Besondere Bestimmungen für Nutzer außerhalb der USA 

Bestimmte Sonderbedingungen, die nur für deutsche Nutzer gelten findest du hier. 

Für Nutzer mit Wohnsitz in Deutschland: 

[2. Ziff. 9 wird ersetzt durch: Unser Ziel. ist es, Werbeanzeigen nicht nur für 
Werbetreibende, sondern auch für die Nutzer wertvoll zu gestalten.] 

Damit dies möglich ist, erklärst du dich mit folgendem einverstanden: 

1. Du erteilst uns die Erlaubnis, sofern du in den Privatsphäre-Einstellungen 
nichts anderes festgelegt hast, deinen Namen und dein Profilbild für 
kommerzielle, o-sponsorte oder verwandte Inhalte (wie z.B. einer Marke, die 
dir gefällt). die von uns zur Verfügung gestellt oder gestaltet werden, 
einzusetzen. 

und/oder 

ee}Nach Nr. 18 der Nutzungsbedingungen 

Mit deiner Nutzung der Facebook-Dienste oder dem Zugriff darauf stimmst du 
zu, dass wir solche Inhalte und Informationen im Einklang mit der 
Datenrichtlinie in ihrer jeweils geänderten Fassung sammeln und verwenden 
können. 

und/oder 

ff; Durch die Nutzung unserer Dienste.nach dem 30. Januar 2015 stimmst Du 
unseren aktualisierten Bedingunpn sowie unserer aktuaHalerten 
Datenschutzrichtfinie und Cookies-Richtlinie zu 

[Und erklärst dich außerdem damit einverstanden, dass Du verbesserte 
Werbeanzeigen ~ehst. die auf den von Dir genutzten Apps und Webseiten basieren. 
N~chfolgend elfährst du mehr über diese Aktualisierungen und darüber, wie Du 
steuern kannst, welche Werbeanzeigen du siehst.] 

und/oder 

gg)[Ourch die Nutzung unserer Dienste nach dem 30. Januar 2015 stimmst du unseren 
aktualisierten Bedingungen sowie unserer aktualisierten Datenschutzrichtlinie und 
Cookie~Richtlinie zu und] 

erklärst dich außerdem damit einverstanden, dass du verbesserte 
Wt!rbeanzeigen siehst, die auf den von dir genutzten Apps und Webseiten 
basieren. 

[Nachfolgend erfährst du mehr Ober diese Aktualisierungen und darüber, wie du 
steuern kannst, welche Werbeanzeigen du siehst.] 
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2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 214,-€ nebst Zinsen in Höhe von 5 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 23; Februar 2016 zu zahler. 

3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen 

4. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger 1/3 und die Beklagte 2/3. 

5. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, hinsichtlich des Tenors zu 1 a) aa) - ff) gegen 
Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 10.000,-€, hinsichtlich des Tenors zu 1b) 
aa) - gg) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 2.500,- € und im 
Übrigen gegen Sicherheitsleistung in Höhe des jeweils beizutreibenden Betrages 
zuzüglich 1 O %. 

Tatbestand 

Der Kläger nimmt die Beklagte wegen Angaben auf ihren Webseiten und (Vor~) 

Einstellungen in Nutzerprofilen im Rahmen ihres sozialen Netzwerks unter 

,www.facebook com~ sowie wegen näher bezeichneter "Klauseln" in den deutschsprachigen 

Nutzungsbedin~ungen der Beklagten, einschließlich der dort ebenfal,s wiedergegebenen 

flDatenrichtlinie" der Beklagten und ihrer Bestimmung zur Verwendung von .Cookies' auf 

Grundlage des Unterlassungsklagengesetzes sowie aus Wettbewerbsrecht a(Jf Unterlassung 

und Erstattung vorgerichtlicher Abmahnkosten in Anspruch. 

Der Kläger ist der bundesweit tätige Dachverband aller 16 Verbraucherzentralen der 

deutschen Bundesländer und weiterer 25 verbraucher-und sozialorientierter Organisationen 

in Deutschland. Er erfüllt die Voraussetzungen der Klagebefugnis gemäß §§ 1 und 2 UKJaG 

in Verbindung mit § 3 UKlaG sowie § 8 Abs.. 3 Nr. 3 UWG in Verbindung mit § 4 UKlaG. 

Die Beklagte betreibt unter www.facebook.com - bzw. mit einer Weiterleitungsfunktion auf 

diese Webseiten auch unter www.facebook.de - ein soziales Netzwerk in Europa . Sie ist eine 

Tochtergesellschaft innerhalb der Facebook Holding mit der Facebook lnc. als 

Muttergeselischaft, die ihren Sitz in den USA hat. Sie betreut die geschäftlichen Tätigkeiten 

des Konzerns im europäischen Raum. Neben ihr existiert auch eine F.acebook Gennany 

GmbH, die in Bezug auf die deutschen Nutzer des sozialen Netzwerkes der Beklagten tätig 

ist. Die Bek!agte gestaltete die Internetseiten ihres sozialen Netzwerkes wie aus Anlage K 1 

zur Klageschrift ersichVJch Sie verwendete jedenfalls zum Zeitpunkt der Klageerhebung 

Nutzi.mgsbedingu11ger: wie sie in Anlage K 6 zur Klageschrift wiedergegeben sind. In Nr. 16 

der dortigen Bedingunge1 heißt es unter der Überschrift "Besondere '3edingungen für Nutzer 

außerhalb der USA lm Absatz 3: ~Bestimmte Sonderbedingungen, die nur für deutsche 

Nutzer gelten, findest du hie!'"". Klickt man den Link unter .h1er" heißt es weiter, dort unter Nr. 

5.: ,,5; Ziffer 15.1 wh:t ersetzt durch: ßDiese Erklärung unterliegt deutschem Recht."" 
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Der Kläger mahnte die Beklagte wegen der hier streitgegenständlichen Angaben, 

Voreinstellungen und Klauseln mit Schreiben vom 23. Februar 2016 vergeblich ab. 

Der Kläger hält die angegriffenen Angaben, Voreinstellungen und Klauseln - gemäß dem 

unten wiedergegebenen Klageantrag zu i. - auf Grunolage des deutschen materiellen 

Rechts für rechtswidrig. 

Er meint insbesondere: 

Zu A.1.: Die Angabe versto~ gegen§ 3 Abs. 2 UWG in Verbindung mit Nr. 21 des Anhangs 

zu § 3 Abs. 3 UWG und sei außerdem irreführend gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 UWG. Die 

Gegenleistung des Nutzers bestehe nämlich in der Bereitstellung seiner personenbezogenen 

Daten. Dies stelle eine Gegenleistung und damit gleichzeitig „Kosten" im Sinne der obigen 

Regelung dar. Die Beklagte täusche die Nutzer dadurch zudem Ober Vorteile und Leistungen 

ihres sozialen Netzwerkes. 

Zu A.2.: Diese Angabe verstoße gegen d!e Informationspflichten gemäß § 5 Abs. 1 TMG. 

Zu A.3.-7.: Die Voreinsteilungen umgingen das Erfordernis einer ausdrucklichen Einwilligung 

in die entsprechende Datennutzung und verletzten das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung des Nutzers. Die voreingestellte Öffnung des Nutzerkontos für externe 

Suchmaschinen sei für den Nutzer von erheblicher Bedeutung. Dieser habe den Eindruck, 

sich bei der Beklagten in einem geschlossenen Kreis zu bewegen,· in dem er lnformaf:onen 

austauschen könne. Er werde nach der Registrierung auch nicht zwingend durch die 

Privatsphäreneinstetlungen geführt. Vielmehr müsse er· sich selbständig mit dem Drenst 
befassen, um zu erkennen, was voreingestellt sei und dass er selbst Einstellungen zur 

Privatsphäre vornehmen könne. 

zu B.A.1: Die Vorformulierung der Bestätigung des Nutzers, etwas .gelesen zu haben' 

verstoße gegen § 309 Nr. 12 b BGB, da dies regelmäßig im Widerspruch zu den 

tatsächlichen Gegebenheiten stehe. 

Zu B.B.2.: Das mit diesen Regelungen vollzogene „Klamamenprinzip" der Beklagten 

begründe eine unangemessene Benachteiligung des Nutzers gemäß§ 307 Abs. 1 und 2 

BGB, da es gegen den allgemeinen Grundsatz der Datensparsamkeit, insbesondere aber 

gegen die zwingende Vorschrift des § 13 Abs. 6 TMG verstoße. 

Zu B.S.3.: Die Klausel sei zurr. einen wider~riJchlich, da die darin begründete 

.Verpflichtung\ bei Nutzung des sozialen Netzwerkes ein bestimmtes Alter zu haben, 

überhaupt nur solche Personen betreffen könne, die sich bereits registriert hätten und damit 

schon ein Nutzungsrechtsverhältnis mit der Beklagten eingegangen sei~n. Es liege darin 
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zum anderen ein Verstoß gegen§ 309 Nr. 12b BGB. Die Beklagte müsse die altersbezogene 

Eignung der Nutzer ihres Dienstes bereits im Registrierungsprozess kontrollieren. 

Zu B.B.4.-6.: Die Klauseln verstießen gegen §.307 BGB in Verbindung mit§§ 4,4a BDSG, 

12, 13 TMG, da sie die Voraussetzungen einer wirksamen Einwilligung nicht erfüllten. Sie 

seien zudem nicht hinreichend transparent: Der Nutzer könne jeweils die Tragweite seiner 

Erklärung nicht erfassen. 

Zu B.C.7.-17.: Er meint. im vorliegenden Kontext seien die genannten Klauseln der 

Datenschutzrechtlinie allesamt als Bestandteile einer vorformulierten Einwilligungserklärung 

des Nutzers in die dort im einzelnen dargestellte Datennutzung der Beklagten zu verstehen. 

Deren Wirksamkeit sei nach deutschem Datenschutzrecht zu beurteilen. Die Klausel gemäß 

Antrag zu B.C.16 verstoße insbesondere gegen§§ 307, 309 Nr. 10 BGB. Denn der Begriff 

„Änderung von Machtverhältnissenu sei derart weit gefasst, dass eine konkre+..e Zuordnung zu 

möglichen Änderungen in den tatsächlichen und "eehtlichen Verhältnissen bei der Beklagten 

nicht . möglich sei. Die dahingehende Ebwiiligung sei unwirksam, da der Nutzer die 

Bedeutung seiner Erklärung anges!c~ts mögitcher zukilnftiger Entwicklungen nicht erkennen 

könne. 

Zu B.D.18.-19: Die Klause!;-; verstie~ t") geger §§ 307 Abs. 1 und 2 Nr. 1, 305 Abs. 2, 308 

Nr. 5 BGB. Danazh so!'.ter c:e e,,.,se;!,g geänderten Bestimmungen durch Weitemutz.ung in 

das Vertragsveiiättnitt e:r-t>ezc2~1 werden. Eine Zustimmung werde fingiert, obwohl die 

NutrJng keinen E~i\tär;;,,gswei "1ata. Das verstoße gegen datenschutzrechtliche · 

Grundsätze. 

Der Kläger bear.trag? 

die Beirlat:e zu ve"urtede:i . es bei Vermeidung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu 
urt.e!18$$S:"! 

A 1m Ra„:men gesth:lftlicher Handlungen gegenüber Verbrauchern, die ihren 
ständigen Wohns\iZ i~ der 81.mdesrepublik Deutschland haben, auf der Internetseite 
mit der Adresse \\I\W •. facaboo<:com 

1, zu erklarer., Facebook· ist un.ct bieibt kostenlos, wie nachfolgend abgebildet: 
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- - --- - - -

und/oder 

2. 

facebook ~ --- -

~Ql:<~t~:;#idlt41tdlr.ll!ildilld-~ 
tr,~~il\ ~11'111N1'nll«cl 
~Midkm1 IU~J~ll . 

... 
.L .L 

.1. 

.L 

den Na~n ur.a dt& Anachtlft. unter der sie niedetQt!~SSf!'I ls!, d:e Rs~:'its• 
form. die vertretungsb&i\\chtigten Perscnen. so anzugeben, aau s:e f',ur 
ubar die Betätigung eine$ Links ~uw,/.NutgurnmJ;aMiQQMM.9.n ,v:'l!'lü:.~ 
sich aie nachfofoend darge.steftte untersate öffnet 

, ,,._ ,:•~ -.. ~ . 

-
1 :. '.'li ' 'i" ,;'\ 

----~ -

.................. , 
~.\'lf'O_.._.....,....., .. -· --~-._, . ..,,.,,. 
' '-' ... 
--~ ..... ~-... ~. _,,_..,.,,...., -
- ·---

der Verbraucher das Textfeld 

r- -·1 

1; .. J Erklärung der Rechte und Pftkhtr.:o 

c;~_;:ur.~t~hi.~a;~9ond;;~1 ir::~r,: 1•.i ~,,r;::; l~1' ·•i:::-t,-. L1-:<1h!'J-. 
f-·J !·:t;{o,~,~;~-~ ~ -~ ~J-i• ·r:,; -~t 

betätigeri muss, um die Information wie folgt zu erhalten, erreichbar smd: 

und 
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- -

facebook "r."-~· - - .... • 

··~..1Cfl'",,'f' a:V $"':·••Cl!W.:, 
'"l':':,:~H~ ·"°' l~:rt:- t:,l.·~ :1-,:,,:;,-:·~•-~-:t:,:,-Mo,_~ir (\Jr,t 
~~••t"\l.a'..-r--~",(~,.".~ "lt~~:: 

und/oder 

3. 

auf der nachfolgend wiedergeget»ri Seite uber die Privatsphat'en~ 
Etnstefü.m n 

r . ....... 

e .... ,_ ...... ...,. •• , 
- - "7" 

i~ ·--~ .... ,.., 

'IA~l,.\4ir.,A~•'t 
0c• ...-

II ~ .. , 

-
... 

-

-
-
:-

aw frage, ob and•re Si,enmas-chinen einen Link~ der Te~r.ehmerehronik 
e:ha:ten soHi~ ~ •• e ,?2C~fc;gend da„gette!!t mit ,,Ja· voreinzus-teUen: 

und/oder 

4. die Auswahlmöglichkeiten für das Kombinieren von · "sozialen Handlungen" mit 
Werbear.ze;gen, erteichbar Obet den Link „Bearbeiten", an dem Text rWerbeanieigen 
und Freu!"!de•' auf der nachfolgend dargestellten Seite 
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5. die Auswahlmöglichkeiten für ein zukünftiges Kombinieren von „sozialen Handlungen-' 
mit Werbeanzeigen, erreichbar über den Link "Bearbeiten.", an dem Text ,Facebook 
berechtigt Anwendungen Dritter bzw. Werbenetz.werke weder zur Nutzung deines 
Namens noch zur Nutzung deines BIides für Werbeanzeigen. Sollten wir dies in 
Zukunft gestatten, so wird die 
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wle nachfolgend 3bgmikiet mit ~Nur meine Freunmr' voreinaustelJen: 

und/oder 

.. ·. --~ . ', ~·. 
~ ·;"'' ; ~· -·~ . ! . ....... : ~·· " .:·;··: . ._..., .. :."' ! ~. \ 
-: " f : • • · .- • ~1e:t·Pri,19.-w.·.~ 

;"i -,~.-.M'1-:!f ~ .... ;:,.~ .. ~~· IJ'Jf l:f',.., ~ ~:~!._:~-~ ...... ) 'f ~:,,l~..,. 
~ -;i l' -:,t·-;t,;·~;-~r, t;~ r.\,.,t\~-;~,.,('8;~:: :~ 

6. auf der Seite fOr die „Einstellung von Chronik und Markierungen• bei.der Frage „Wer 
kann sehen. was andere in deine" Chronik posten?" die Auswahlmöglichkeit 
~FreundeM voreinzustelten, wie nachfolgend abgebil~et: 

f:'tarQll-~~ !°\,~fl~ &r:l _., _,....,..,...._..,.~ a,:·,., ( _ ... ,. .t • ..., ,,,. _;. 11 

~, .. ; . ..... ': J fW! 

~"·· ., _ ... , ... , ... 

C..· ,, ·• 

und/oder 

7. in dem von der Beklagten zur Verfügung gestellter. Programm für mobile Endgerate 
(Facebook-App) für Ortungsdienste den Ortungsdtenst für .Faeebook•Chats" wie 
nachfolgend .abgebildet voreinzustellen; 
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1 i-:;.·;.~""t e~-;. h--:·~ ,~~ 

i ..... -. --·- - - ---. "'·----..---...... ___ ....,_ ........ -~ -----"' 

f.t'1 .. ~.:Ju----~ ~'~, .. ~ .. r~ 2.lt>-.,.._..r ~!f. 
-..rftt!,. :i• . .;i•.•7~:: ,t.'t;, .... ;.· .. !".!:!.t~ •:>t. ?""{}(~t ~ _..-:; 

8. Nac'ifolgende oder mit diesen inhaltsgleiche Bestimmungen· in Verträge Ober die 
Teilnahme an einem soz1alen Netzweri< mit Verbrauchern, die ihren . ständigen 
A1.,fenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland haben, einzubeziehen, sowie sich 
auf dle Bestimmungen bei der Abwicklung derartiger Verträge zu berufen: 

A.1. indem du auf ~Registrieren• klickst, erklärst du dich mit unseren 
Nutzungsbedingungen einverstanden und bestätigst, dass du unsere 
Datenrichtlinie einschließlich unserer Bestimmungen zur Verwendung von 
Cookies gelesen hast. 

und/oder 

8.2 (4 Registrierung und Kontosicherheit 

· Facebook-Nutzer geben Ihre wahren Namen und Daten an und wir 
benötigen deine Hilfe, damit dies so bleibt. Nachfolgend werden einige 
Verpflichtungen aufgeführt, die du uns gegenilber bezüglich der 
Registrierung und der Wahrung der Sicherheit deines Kontos eingehst: 

und/oder 

1.Du wirst keine falschen persönlichen Informationen. at;1f Facebook 
bereitstellen •••• 

7; Deine Kontaktdaten sind korrekt und du wirst sie auf dem neue&bm 
Stand halten. 

8.3. 4 Registrien,mg und Kontosicherheit 

8. Du wirst Facebook nicht verwenden, wenn du unter 13 Jahren alt bist 
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und/oder 

B.4 16 Besondere Bestimmungen fOr Nutzer außerhalb der USA 

und/oder 

[Wir bemühen uns, eine globale Gemeinschaft mit einheitlichen Standards für 
alle Mitglieder zu schaffen. Allerdings sind wir dabei auch bestrebt, die lokalen 
Gesetze zu berOcksichtigen.} 

Die folgenden Bestimmungen gelten für Nutzer sowie Nicht-Nutzer, die 
mit Facebook außerhalb der USA interagieren: 

1. Du bist damit einverstanden. dass deine perSQnlichen Daten In die 
USA weitergeleitet und dort verarbeitet werden. 

8.5. 16 Besondere Bestimmungen für Nutzer außerhalb der USA 

und/oder 

Bestimmte Sonderbedingungen, die nur für deutsche Nutzer gelten findest du 
hier. 

Für Nutzer mit Wohnsitz. in Deutschland: 

[2. Ziff. 9 wird ·ersetzt durch: Unser Ziel ist es, Werbeanzeigen nidlt nur für 
Werbetreibende, sondem auch für die Nutzer wertvoll zu gestalten.] 

Damit dies möglich ist, erklärst du dich mit Folgendem einverstanden: 

1. Du erteilst uns die Erlaubnis, sofern du In den Privatsphäre­
Einstellungen nichts anderes festgelegt hast, dernen Namen und dein 
Profilbild fOr kommerzielle, gesponsorte oder verwandte Inhalte (wie z.B. 
einer Marke, die dir gefällt), die von un$ zur Verfügung gestellt oder 
gestaltet werden, einzusetzen. · 

8.6. Nach Nr. 18 de:-Nutzungsbedingungen 

Mit deiner Nutzung der Facebook•Oienste oder dein Zugriff darauf 
stimmst du zu, dass wir sotc:he Inhalte und Informationen im Einklang 
mit der Datenrichtlinie in ihrer jeweils geändertea;t Fassung sammeln und 
verwenden können. 
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B C ~Mffinie 

'?. wef0he Arten an fnfbrmat!Onen sanune:n \Vitl 
tane ~i<e ~ Vernindungen. 

\Mr bJftffleln ~ übet die P~ Und GNppen, mttde­
nen do vedKlftden Mit. Und clarilber. Wie dU mtt ihnen mter..-erst. ffie 
belapie_.. dfeJenlQen tt.rswn. mit denen du MI met.ten kom­
m~, oder die 6rupfNHt. mtt «kioe11 du •m etwn Wll6t. Ader· 
dem sammekt wir K~. die du bereltst4M1st. wenn du 
dlNo lnfor'mtltioneft {wfe z. 8. tfn Ad~} von emem Gerit noch• 
lldst. synchronlslr&fat oder hhpMterat. 

8. Welche Mi3R an tnforrn,tlot'Jert d'\~mem Wir? 
tntomN!it0Mf' ;au l.ahtun~n · 

Wenn du tHIStre t>wnat• für Etftk'Me Cdet flnt.n.l..U. TraftS6ttionen 
nutzt (baplalawefM w.ilfl eN etttn au, lacobook kallkt, einen Kauf 
l1' einem S,,.J dttr,tt oder etwlS spandUt), sammoln wir lnfofi'Ntfo.. 
nB1' Ober den Einkauf bzw. die TreMllktlota. O...,iu gehören euch deine 
Zahiunpinfcrmationtn1 wie deine Kredtt• ocler Oobitkartennummer 
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und andeN K~ MWiesoosugc Konto• wnct Alllhentl· 
~ und Anpben Hf Ab«lchn-.ng, mm V.sand 
bzw.zu~. 

9. Welehe Arten to fnformatlon1r1 ~n w!r? 
tnformationen \IOt'i Wtoeeiltrt und Apps, dte um1,,·e Dienste nutzen. 

Wh' Mfflfl'tefn lnformadwt11 WNß du WebMta.R UM Apps t>rhMf 
bN~ dte d.....,. OJenMe "utun ~ 8. wec,n • unMN ,,Ch#IUt 
fflir'•-kMkftkhe oder die Fac:.-.ook-AnlMkk!ng anb~ oder Ufl ... 
nt s.w.n .. ,... und w.rbedfen81e n.llf.an). Dazv zlht.n auth lnforma. 
tloMn Ober die von dh' bNuehtaf'l ~n und A~ ~nd Obtf def. 
M Nutzung unwr.r nt.nlte awt ~cbefl .._...., und Apps nowte 
lnformatioMn. dt• tier Enwm:k:ter OCNr ~ der App O<kr 
W.... dwbzw. ~ xw Yet'fögung sleHt. 

10. Welche Men an Informationen sammeln Wtf? 
fn~nen \tQn Oriltpartfleffl. 

Wir ~n YOn thittpwtnem Mfomlatlonen über <fleh und detne Ak­
lMtlteft auf Und al.llert.lllfb 'l()ft Faceoook; btts~ von einem 
Pattner, WttM wtr tcMetMam ~ . .,,btet.i,, od<;r von ek1em Wer· 
~ Ober delna Effl~ oder lntenkttonen mit ihm. 

11. Weachs Arten an •ntormattontfl sammeln-wir'? 
Facebook,-UMltl'Mthmen. 

Wir •rhl!klft lnformltloMn Ultef dlatl von Unt~m•l">.men, die Sich !m 
„ltz von Facnook Nfinctl¾ft Od:er von d~stn b&trtQbe.11 w.ra11n, im 
Etntda-nt M&t derat, ~n 4'ffll AtcMI~ fidaJu•e;. fMbr übar 
dMIH lhlttmMHMR und iln On,uchutzrtctltknt.n. 

12 'Netche Amtn 31'\ tnfonnattonen samme!n w;r? Erta!)rf !Mil! 
0w Fa~•Untemehmefl 

(F~ol< baeltzt und betreibt aile der n«.ihfoigend aufgefi'.ihrten Unk:r• 
nt:hmen m übereinsümrnung mit ihren jeweiligen Nutzurigebedingungen 
u~ Oalenechutmclil0nieti.I 
u.r ~ t.i.re wir 11\folfflGtlofton 1W dich lftit Ut\Nf'et un­
MMh!MnGQNPpe. um detlM Aklivttlteft zu mielchtom • .iu unterstüt­
ze:A und -zu !nl•1PiMwl untf um UftMfe Dfen9M zu vtrbNHm. 

13. \.'Vie ver.winden wir <lieSe lnfomlatiQnen? 
kommuni1<:•.tton mrt d,r. 

Wir Vfl\Ven4en MiM lntonutiow, um dfr MnrketmpomrnunUcatkr 
nfn'.%UM~tnltdk'..,.vneer.0...zuk~Und 
dich Obef UM~M ~ und a.d~ :ZU lnfonmefen. Oefflt 
tnformattonen verwen•n wtr auch, um dtt zu •fflYl-orten, wenn du mit 
un&Konttkt~. 

14, W.e ven,vent.ten wir Giet:e f nformetionen? 
Am:eiger. und t.;1euen von Wert-Mflle1'tn und l)1e~n . 

Wir !MUR~'= Yw:@OW!t -~•- kJIAan#M)g llffl vns~tt 
Wwbo-Ufld · ~2U wrbwH}erft; ~Wff cNr lMf unsere1t 
Dleftllttft 1.JM ....,..41lwrNIIIYII• Werb•H•natgen ~ 
·UM Mt WidtHmkelt uftd IWchweittl von Wetbean-..n und DtBMt­
~ n1Ntle11 kOIIMn. 
~ flb!ltWertur.G auf unteren Oi\l:tSttn und darOber, wil du 
kontro! 1q 1<ann&t. wie tnfomulltoneli tlber dich ior PeC"SOnati&!lfung tfef 
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dir •~n ~gen~ wen:ten.1 
15. Wi.e'Netden.dles&.~.~? 

Apps, w~ und Jnteonltioo.n Otiätt. dia auf~ Diensten laufen 
bz•. diese nutxen. 

WM, WAppa. WH1tllallcersot-.. OWJ.Mleb1Uf9lnYerWen­
dNt, die UftHN ~ nUIHfl llnt.tllll--.. ,_lritft aiftd, ~6n· 
-.. a Woffllltlo.lM Ul'IMr..,,.._• w-. t:hl ,oetNt ocarteJtat. 
We,,n dv ballpi1llwe1N ein Spill mit ...,._f1ef'tbook..,ffMHtd•n 
9Pftbt Oder the FHHOOk.SCheMftlchl nK.wn~'" oder ,;Teflen« 
auf etnerw.bNh .,.,...,... klMw ~ m-:w. dht 
~ W... lllformatlonen tllMrth:ine Alctlvnit8A le CMm 
Splef .mdN. OMl' dir lnw,Jclder NM._.,. KomMentar oder Link, 
daduvonNlfltrWeb11AaaufF,ac:ftQOlcteibthffl~n 
IM.w. dlff'Ch -.,.. ~ ~ ....,,_ Cktnatk~n Oritter de­
f'Ober JthtlfA Mlf deia . P : dt.us Ufflft,at 
RlnMt ttt•·matn Mt lldll":-12, MIM AltiJrllnl?fHl uftd dtfn 
lafld mw,&iM S,Waeile, m:,,..~eowtc fedwedt lttf1,rma. 
tkmen. die dlt MM tltlnait F~ MIIM. Die '10ft Cleun A,pps. Web­
Mitln oder~~ lfflmtnO!tM Informationen 
unlrrllgen ~ eigeMff 8"tnfu~ UfHf ftkhtffnMln. 

(Edlbre mttH dantlHH'. wt. du• tnfomtetiOMn öbvc:Hch atMi111rn 
i-'".annst. die dll MR di!)Mn Apfss lllld Wfrll Htlen ttM'8t bzw. df'G e.rtderit 
..U.O.J 

16. NtiUflf EiQ.entOmer. 

Sollilln etch • EigMbtl'M•oder ~ctrtvlffllttn ... aurw mw. e-ktea 
TM!i UftNffl' DfMlto oder lt!...,. VtttmOpnew~ illdlf"h., k&n"" wlr 
delne· k!forMlila..'Wft an dfll MtMfl ·EfltntOmer ~. 

17. Wie blnachnch~ wir dich lber Andentn;en an dieser ~idltllrne? 

~•WWdtft dich benae~, tmor Wir Altdcl1Ht(lftn-"" ~ 
ltk:MNnle vomehmen; du flffllllst dMlt. fH/fgWJhelt, die äbf.trarlHI­„ Rk;h'lllnlt ZII Qbwprlilen und zu /fotn~ MIIOf du unHtfl 
DIMm weiterhin IM.lt 

B.O Andetungen von Bedingungen 

18. ~,. Nuaunt unew·Dki..._ Wh ctem 30. Jtt1Uar 2011 ~ Ou 
UMfflHt _,aleltf'IOR BldlftguAget OOMt UfliNNf' lktual~~ft De­
twnac~ utHI Cook~r.-NchVttM )U 

(.und ~llt'lt dich al.tBerdam damit einverstanden. aau o'-= vemesaerta 
Vfflbearize91tn .5iehe, die 1.vf de;, von Oir gen~~~ Apps und V-JebM>mn 
basieren. Hacnfotgerid td~rst l:11.1 mehr Qber dlNe AktuJlit1eN.-.gen und 
~~. wi, Oü ste~tm kannst. Wflc:M Wetbear:ie.gen du Nh9t..) 

19. tOW'ch Nut&ung unWllrO~ nach ctem 30. Janvet 2Q151ttmmst du 
anseren 8kl\!1Ji&ienen ßECSlngvngen ·90-.e un,e.R:--t tktualitiertan Oaten­
richliinla und C«>ktM-Rithtnnia zu untJ} 
wtctlM dlCli au&.NleM d.amlt elnvt!mUMIH, d&a chi \'Wbel!t.effe 
W.beawmlgan.._t..• ttd den von dir tonutdlft A4)fMI ütld Wff.. .-11 bNkM'en. . 
{Nacihfo(genci ~• d'J mw Ober diae Ak1ualiliarungan und dar!Jber. 
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wie Du steuern kannst, welche Werbeanzeigen du siehst.] 

II. die Beklagte zu verurteilen, an ihn 214,00 € nebst Zinsen in Höhe von fünf 
Prozentpunkten Ober dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte beruft sich in erster Linie darauf, dass auf den vorliegenden Sachverhalt 

ausschließlich irisches Datenschutzrecht anwendbar sei. Danach seien aber alle hier 

angegriffenen Angaben, Einstellungen und Klauseln nicht zu beanstanden. Zu den weiteren 

Punkten wendet sie im Einzelnen Folgendes ein: 

Zu A.1.: · Die vermeintliche Irreführung sei ·datenschutzrechtlich determiniert. Die UWG~ 

rechtliche Würdigung könne jedenfalls nicht abweichend zur datenschutzrephtlichen 

erfolgen. Jedenfalls liege keine Geldzahlung vor, was bei europarechtskonformer Auslegung 

der anwendbaren Vorschrift nach deren Sinn und Zweck aber erforderlich sei. 

Zu A.2.: Ein Doppelklick mit anschließender Weiterleitung auf die Seite ,,Erldäruna der 

Rechte und Pflichten' sei nur für nicht bereits bei ihr efngeloggte Nutzer etforderltch. § 5 

TMG sei nach Art. 3 Abs. 2 und 4 der Richtlinie 2000/31 vorliegend nicht anwendbaL Art. 5 

aieser Richfünie sei nicht verletzt. Die Kennzeichnung des Links sei als Hinweis auf 

gesetzlich notwendige Angaben zu verstehen und insofern auch leicht zugänglich. 

Zu A.3.-7.: Die gerügten Voreinstellungen der Privatsphäre im Nutzerprofil gewährten dem 

Nutzer · lediglich · die Mög!ichkeit. eine Option hinsichtlich seiner Einwilligung in die. 

Datennutzung auszuüben. Der Nutzer gebe auf Grundlage einer informierten Entscheidung 

dazu auch bereits seine Einwilligung im Rahmen des Anmeldeprozesses. Er erhalte 

insbesondere die Möglichkeit, direkt beim ersten Einloggen einen ~Privatsphät~Rundgang' 

vorzunehmen und so die hier angegriffenen Voreinstellungen zur Kenntnis zu nehmen. Er 

könne später dann jederzeit durch Zugriff auf die Privatsphäreneinstellungen im Nutzerprofil 

selbst steuern, ob er diese Einstellung behalte oder verändere. 

Zu B;A.1.: Sie beruft sich insoweit auf die Anwendbarkeit irisc~n Datenschutzrechts, das 

allöh die AGB-rechtliche Prüfung determiniere. Im Übrigen verstehejeder Nutzer die hier 

angegriffene Erklärung · so, dass er mit der Registrierung die notwendige 

datenschutzrechtliche "Bestätigung" gebe. 

Zu B.8.2.: Die hier angegriffene Klausel sei rechtmäßig. Soweit sie gegen die Vorgaben des 

§ 13 Abs. 6 TMG verstoße, sei diese Regelung ihrerseits jedenfalls unionsrechtswidrig. Denn 

sie verschärfe in unzulässiger Weise das vollharmonisierte Schutzniveau der 
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Datenschutzrichtlinie 95/46 EG, indem sie die in dessen Art. 7 vorgesehenen Grundsätze 

allein auf den dortigen Buchstaben f) reduziere. Jedenfalls habe im Rahmen des § 13 Abs. 6 

TMG elne lntere$Senabwägung zu erfolgen, die hier zu ihren Gunsten ausfallen müsse. 

Denn das Klarnamenprinzip sei gegenüber der Möglichkeit, ihr soziales Netzwerk auch 

anonym zu nutzen, sachlich zu rechtfertigen. 

Zu B.8.3.: Die Regelung benenne erkennbar nur die tatsächlichen Voraussetzungen dafür, 

wie der Nutzer eine rechtswirksame Registrierung vornehmen könne. Das sei zulässig und 

insbesondere. keine Umkehr von Beweislastregeln. 

Zu B.B.4.: Die Klausel stehe im Zusammenhang mit anderen Klauseln, die sämtliche, vom 

Kläge~ aber als fehlend bemängelten Informationen enthielten. Sie diene deshalb lediglich 

der zusätzlichen lmormation der Nutzer darüber, dass eine Verarbeitung in den USA im 

\t\'ege der Auft"agsdatenverarbeitung stattfinden könne, wobei dies . aufgrund des „Data 

Tranfat Processing Agreement" unter Kontroile der Beklagten stattfinae. Es liege deshalb 

tiar!n auch e:ne informierte Einwilligung der Nutzer. 

zu B.B.5.: Die Klausel sei ausreichend transparent, stelle insbesondere keine versteCkte 

Regelung dar. Deutsche Nutzer würden die für sie geltenden Sonderbedingungen mit 

besonderer Aufmerksamkeit ansehen, da sie sich speziell und ausdrücklich an sie richteten. 

Die Klause1 sei ihrem Inhalt nach auch klar und eindeutig formuliert. 

Zu B.B.6.: Diese Klausel sei nur ein Hinweis auf mögliche zukünftige Änderungen der 

Datenrichtlinie. Die notwendige Einwilligung erfolge mit der Nutzung der Facebook-Dienste 

oder dem .Zugriff. darauf. Jede künftige Änderung der Datenrichtlinie WOrde dem Nutzer 

zusätzlich durch auffällige in-App Mitteilungen. E-Mails und Beiträge auf den relevanten 

Facebook-Seiten mitgeteilt. Er erhalte dann Gelegenheit, die neue Datenrichtlinie zu 

überprüfen und seine Einwilligung zu erteilen. 

Zu B.C.16.: Die Klausel sei rechtmäßig. Die Voraussetzungen des§ 309 Nr. 10 BGB seien 

nicht erfüllt Es gehe nicht um die Übertragung von Rechten und Pflichten aus einem 

Dienstvertrag, sondern um die Übertragung von Daten, in die der Nutzer spezifisch 

einwillige. Es werde ihm kein neuer unbekannter Vertragspartner aufgezwungen. Allenfalls 

bestehe eine Verpflichtung zur Nennung von Kategorien von Empfängem. Dieser 

Verpflichtung sei s:e nachgekommen. 

Zu B.D.18.·19: Sie meint,.das Einverständnis mit Änderungen in den Nutzungsbedingungen, 

der Datenrichfünie und der Cookies-Bestimmungen könne auch konkludent durch die bloße 

Weitemutzt..ng erklärt werden. 
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Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zulässig. 

Oie Kammer ist gemäß Art. 7 Nr. 2 EuGWO (Rom-la-VO) international (vgl. EuGH NJW 

2002, 3616, Rdn, 40ff., 49; BGH NJW 2009, 3371 m.w.N.) und gleichzeitig gemäß § 32 ZPO 

auch innerstaatlich örtlich zuständig. Auch die Beklagte steflt dies - anders als die 

Anwendung des deutschen materiellen Datenschutzrechts auf den vorliegenden Sachverhalt 

- nicht in Abrede. Zu den unerlaubten Handlungen gemäß der vorstehenden Regelung 

zählen auch unerlaubte Wettbewerbshandlungen (BGH GRUR 2016, 946, Rdn. 14) und die 

Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen (BGH WRP 2009, 1545, Rdn. 12). Die 

streitgegenständlichen Facebook-Seiten richten sich unzweifelhaft an inländische Nutzer. 

Die Klage ist hinsichfüch der geltend gemachten - insgesamt 26 ~ Unterlassungsanträge 

allerdings nur teilweise, nämlich in Bezug auf 14 dieser Anträge, begründet Das gilt im 

Rahmen der Anträge zu tA.) nach der Nummerierung im Klageantrag in Bezug auf die 

Ztffem· 2.) - 7:). im Rahmen der Anträge zu 1.8.A. - B C.) nach der Nummerierung im 

Klageantrag irc Bezu3 auf d:e Ziffern 1.), 2.) 4.) - 6.), 16.), 18.} und 19-). Die weiteren 12 

Anträge waren dagegen unbegründet und die Klage insoweit abzi..-weisen. 

· A. Geschäftliche Handlungen: Unterlassung gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG in 

Verbindung mit § 4 UKlaG 

Die in deri Ktagear:~rag&r unter A ,aitend ge~chten deliktischen bzw. quasi-deliktischen 

Unterlass1J:-.gsanspr~the 5;;-,.d ger-:äß A:1 6 Abs. 1, Art. 4 Rom 11-VO nach deutschem 

(We.ffbe-.ve:bs-)Rech! zu be1.i1eilen. AP.ztiknüpfen ist nämlich insoweit an das Recht, des 

staa~; in dem der ber.a...;pte!e Schadsn eintritt oder wahrscheinlich eintritt, wo die von der 

Rechtsordnung m,sst:i11;•gt&l'l Ham:it ... ,!'?gen erfolgen und an dem die von der Rechtsordnung 

geschutzten kol!ektiven ;nteressen dar Verbraucher beeinträchtigt worden sind oder 

bes1nträchtigt Z:J Viercen drohen tBGH GRUR2016, 946, Rdn. 21; NJW2009, 3371). 

Jedenfails über eile lr:te:netse:ten. .www.facebook.de„ bzw. die deutschsprachigen 

Internetseiten un!er .• VWYJ.facebook.com·· werden die Nutzer des sozialen NetzwQrks der 

Beklagten in Deutschiand angesprocr.en. Hier werden·damit durch etwa zu beanstandende 

Inhalte der Sel!en auch dfe koitektiven Interessen der deutschen Verbraucher - die · der 

Kläger als Verbraucherschutzeinr:chtung · wahrnimmt ~ beeinträchtigt insoweit ist die 

Klagebefugnts des Klägers nach deutschem Recht nicht zweifelhaft und wird tatsächlich von 

der Beklagten auch nicht be$tritten. 
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Entgegen der Auffassung der Beklagten hat für die Frage des unmittelbar anwendbaren 

materiellen t'wettbewerbs~) Rechts das auf · den vorliegenden Sachverhalt gegebenenfalls 

anwendbare Datenschutzrecht hier zunächst (noch) keine Bedeutung, Denn die in Rede 

stehenden wettbewerbsrechtlichen Anspruchsnormen haben als solche keinen Bezug zum 

Datenschutzrecht. Nur soweit der für die Annahme einer Wettbewerbsverletzung relevante 

Rechtsverstoß der Beklagten gemäß § 3a UWG nach deutschem Wettbewerbsrecht aus der 

Verletzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen hergeleitet werden soll - dies also quasi 

.,Vorfrage" fOr ein. wettbewerbswidriges Verhalten des Beklagten ist - stellt sich inzident 

(noch einmal) gesondert die Frage des dann dafür anwendbaren Rechts. Ein solcher 

Sachverhalt liegt bei den unter Buchstabe A. geltend gemachten Unterl.assungsansprOchen 

aber lediglich in Bezug auf die Ziffem 3. - 7. vor. da nur hier das Fehlen einer wirksamen 

datenschutzrechtlichen Einwilligung des Nutzers den Wettbewerbsverstoß der Beklagten 

begründen' soll (deshalb zu diesem Punkt erst dort). Bei denAntriigen zu A.1.) und 2.) spielt 

das anwendbare nationale Datenschutzrecht dagegen keine Rolle. Unzutreffend ist die 

Auffassung der Beklagten, wonach sich das anwendbare Wettbewerbsrecht nach dem 

gegebenenfalls anwendbaren Datenschutzrechts richte, da der Sachverhalt insgesamt 

~datenschutzrechtlich determiniert" sei. 

Auf dieser Grundlage sind die vorliegenden Anträge zu A. _2.)-7.) begründet, der Antrag zu 

A.1.} dagegen unbegründet. Dazu im Einzelnen wie fOtgt: 

A.2. ,,nur über zwei Links erreichbares Impressum der Beklagten" 

· Der Kläger hat insoweit einen Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte gemäß §§ 8 Abs. 

3 Nr. 3, 3a UWG in Verbl'."ldung mit § 5 Abs. 1 TMG. 

§ 5 Abs. 1 TMG setzt Art. 5 der E-Commerce Richttinie 2000/31 EG in deutsches Recht um. 

Angesichts der klaren Regelung in der genannten Richtlinie dazu. wie der Untemehmer die 

hier relevanten Informationen zu seinem Unternehmen vorzuhalten hat, kommt es gar nicht 

streitentscheidend darauf an.· ob Prüfungsmaßstab für die Rechtmäßigkeit der 

streitgeg,enstär.dlichen lrnpressumsangaben der Beklagten die nationale Vorschrift des § 5 

Abs. 1 TMG oder unmittelbar die europarechtliche Vorgabe des: Art 5 RL 2000/31 EG ist. 

Denn selbst wenn vorliegend das irische Recht in Umsetzung der Richtlinie anwendbar wäre, 

müsste die Kammer dJe genannten Grundsätze beachten, gegebenenfalls sogar entgegen 

damit in · Widerspruch . stehenden irischen Umsetzungsregelungen. Vor diesem , Hintergrund 

kann die Beklagte auch aus dem Herkunftslandprinzip gemäß Art. 3 Abs. 2 der E-Commerce 

Richtlinie nichts für sich herleiten, da jedenfalls auch das irische Recht Art. 5 dieser Richtlinie 

mutmaßlich in gleicher Weise umgesetzt hat oder zumindest hätte umsetzen müssen. 
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Nach Art. 5 der Richtlinie 2000/31 EG müssen die relevanten Informationen zum 

Dienstanbieter „leicht, unmitte.lbar und ständig" verfügbar sein. Im konkreten Fall 

gewährleistet die Gestaltung der Beklagten aber !<:einen „unmittelbaren" uncl uleichteff 

Zugang in diesem Sinne. Denn jedenfalls der bei der Beklagten (noch) nicht eingeloggte 

Nutzer ihrer Webseiten muss, wenn er den Hyperlink .Impressum/Nutzungsbedingungen" in 

der Fußzeile der Homepage anklickt, zunächst auf einen weiteren Link „Erkiärung der 

Rechte und Pflichten" klicken, um dort die lmpressumsangaben der Beklagten zu finden. 

;.Leicht'' ist die Information damit schon deshalb nicht verfügbar, weil der verständige Nutzer 

diese Angaben unter der Überschrift ~Erklärung der Rechte und Pflichten" nicht erwartE!t und 

deshalb c1uch nicht ohne weiteres entdecken wird. Unerheblich ist, dass der bereits 

eingeloggte Nutzer die Informationen möglicherweise anders und Jeichter" erreichen kann. 

Denn für· die Beurteilung· des leichten Zugangs ist gerade der noch nicht bei der Beklagten 

registrierte Nutzer der Webseiten maßgeblich. Denn er muss in der Lage sein, sich bereits 

vor einer solchen Registrierung über die Beklagte zu informieren. 

Art 5 der Richtlinie 2000/31 EG wird schUeßlich auch nicht durch Art. 6, 7, 1 O der Richt!lnie 

95/46 verdrängt. Denn die genannte Datenschutzrichtlinie enthält keine Spezialregelungen 

zu lmpressumsangaben des Dienstanbieter der hier.in Rede stehenden Art. 

A.3. - 7. Kontovoreinstellungen im Bereich der Prlvatsphäreneinstellungen der Nutzer 

Die hier geltend gemachte,n Unterlassungsansprüche des K!ägers ergeben sich aus §§ 8 

Abs. 1 und 3 Nr. 3, 3a UWG in Verbindung mit§§ 4 und 4a BDSG, 12, 13 Abs. 2 TMG. 

G~nstand des Antrags s-.nd die im Anwendungsprogramm der Beklagten für den Nutzer 

vorgenommenen ?echnischen Voreinstellungen für die Verarbeitung seiner Nutzerdaten zu 

den im · .Privatsphärenbereich• näher erläuterten Zwecken. Diese „Voreinstellungenu. der 

Beklagten sind zunächst .,geschäffüche Hand;ungen" im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG . 

Die Voreinstemungen sind darüber hinaus auch datenschutzrelevante Handlungen der 

Beldagten. Denn sie sind technische Vorgaben für den Umfang der Verarbeitung 

personenbezogener Daten des Nutzers. Sie . sind nach Maßgabe des deutschen 

Datenschutzrechts gemäß §§ 4, 4a Abs. 1 S. 1, 28 Abs. 3 $. 1 BDSG, 13 Abs. 1 S. 1 und 2 

TMG recl'rtw'idrig. Oer.n die durch sie bewirkte Datenverarbeitung der Beklagten ist weder 

gemäß § 28 BDSG gesetzlich ertaubt ist, noch hat der jeweilige Nutzer gemäß § 4a BDSG 

wirksam darin eingewi!ligt. 

Für · die Beurteilung rechtmäßiger Datenerhebung und Datenverarbeitung der Beklagten in 

Bezug auf deutsche Nutzer ist zunächst nach Maßgabe von Art. 4 Abs. 1 a) und c) RL 95/46 

deutsches Datenschutzrecht anwendbar. Dafür kann auf die dahingehende Rechtsprechung 

des Kammergericht verwiesen werden (KG BeckRS 2017, 129993 Rdn. 35ff.; BeckRS 2014, 
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03648 dort B III. 3a)aa)+bb}) , der sich die erkennende Kammer aufgrund eigener Prüfung 

der Rechtslage anschließt. Diese Entscheidungen und die zugrunde liegenden Sachverhalte 

sind beiden Parteien bekannt. Es kann deshalb davon abgesehen· werden, die ausführliche 

Begrundung und Argumentation des Kammergerichts an dieser Stelle erneut 

wiederzugeben . Oi~ Kammer sieht ferner keinen Anlass, von der dort vertretenen Auffassung 

angesichts parallel ergangener Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zur 

Aus1$gung von Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 95/46 abzurücken, zumal diese im Urteil des 

Kammergeric.ht vom 22. September 2017 bereits weitgehend berücks ichtigt worden sein 

dürften. Entsprechend sieht die Kammer de12eit auch keinen Anlass , die Frage der 

Auslegung von Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 95/46 dem EuGH zur Vorabentscheidung 

vorzulegen. Ebenso wenig erscheint es angezeigt , die Entscheidung des EuGH in der 

Rechtssache C-210/16 Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein abzuwarten , zumal dieses 

Verfahren und der dortige Sach- und Streitstand dem Kammergericht bei seiner 

Entscheidung bekannt war , ohne dass es eine Aussetzung für geboten gehalten hätte . 

Bei den damit für den vorliegenden Sachverhalt einschlägigen Regelungen der §§ 4, 4a 

BDSG sowie §§ 12, 13 Abs. 2 TMG handelt es sich gemäß § 3a . UWG um Vorschriften, die 

dazu bestimmt sind, im Interesse der Verbrauche r als Marktteilnehmer das Marktvemalten 

(auch der Beklagten} zu regeln (vgl. KG BeckRS 2017 a.a,O. Rdn. 34; BeclcRS 2014 a.a.O. 

dort B III 3c)). Die Datenerhebung, - verarbeitung und -nutzung der Beklagten im Umfang der 

angegriffenen Voreinstellungen ist nach Maßgabe des § 4 BOSG jedenfalls solange nicht 

gerechtfertigt, bis der Nutzer entweder selbst eine entsprechende Einstellung vorgenommen 

hat oder der Datennutzung in Kenntn is der Voreinstellung ohne Zweifel in dem damit 

vorgegebenen Umfang zugestimmt hat. Ein dahingehendes Einverstandnis der Nutzer im 

Rahmen einer „informierten Entscheidung· ist hier aber nicht erkennbar . 

Die entsprechende Datenerhebung istzunächs t nicht schon gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 BDSG -

und damit auch ohne Einwilligung des Nutzers • gerechtfertigt. Das behauptet die Beklagte 

im Übrigen selbst nicht , so dass sich a ;1ein die Frage stellt , ob insoweit eine wirksame 

Einwilligung des Nutzers gemäß§ 4a BDSG (gerade} im Um~ng der von der Beklagten 

vorgenommenen Voreinstellungen angenommen werden kann . Das ist aber nicht der Fall . 

Denn um wirksam zu sein , muss eine etwa efforderiiche Einwilligung des Nutzers in die 

Datenerhebung und deren Nutzung gemäß Art 7 der Oatenschutzrichtlinie .ohne jeden 

Zweifel " erfolgen. Im Rahmen des sogenannten ~informed consent' muss der Nutzer dafür 

zunächst umfassend über den Zusammenhang, gegebenenfalls Hintergründe und die 

Tragweite seiner Erklärung in Kenntnis gesetzt werden, damit im Ergebnis von einer wirklich 

,.freien" Entscheidung des Betroffenen ausgegangen werden kann (Spindler, Datenschutz­

und Persönlichkeitsrecht im Internet GRUR-Beitage 2014, 101ff .}. Gemäß Art. 2 lit. h der 
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Datenschutzrichtlinie gilt als Einwilligung der betroffenen Person dabei nur ,jede 

Wfüensbekundung, die ohne Zwang, für den konkreten Fall und in Kenntnis der Sachlage 

erfolgt und mit der die betroffene Person akzeptiert, dass personenbezogene Daten, die sie 

betreffen, verarbeitet werden.~ Gemäß Art. 10 lit. b der Oatenschutzrichtlinie sind die 

betroffenen Personen von dem die Daten verarbeitenden Untemehmen unter anderem über 

die Zweckbestimmungen der Verarbeitung, für die die Daten bestimmt sind, zu informieren. 

In der vorliegenden Konstellation ist schon zweifelhaft ob der Nutzer überhaupt - etwa durch 

die. spätere Einwilligung in die Datenrichtlinie der Beklagten während der Registrierung -

aktiv auch in die Datennutzung· nach Maßgabe der Voreinstellung eingewilligt hat. Denn 

. dafür hätte er jedenfalls die Voreinstellungen akzeptieren müssen, von denen ihn die 

Beklagte aber gar nicht vorab in Kenntnis. gesetzt hat. Eine etwa konkludent erteilte 

"Einwilligung" durch Weitemutzung wäre aber jedenfalls nach Maßgabe der oben genannten 

Anforderungen an eine wirksame Einwilligung · in die Verwendung von Nutzerdaten 

unzureichend. Denn auch dafür muss der Nutzer zumindest zweifelsfrei wissen, dass er 

bereits durch die {Weiter-) Nutzung des Dienstes der Beklagten der Nutzung bestimmter 

personenbezogener Daten auf Grundlage einer bereits für ihn vorgenommenen Eins~lung 

zustimmt. Anderenfalls kann jedenfalls nicht von einer informierten Einwi111gung ( .. informed 

consent') in Kenntnis der Sachlage gesprochen werden. Voreinstellungen bei der 

Registrierung sind für die Erteilung eines »lnformed ~enr daher schon generell 

ungeeignet (Spindler a.a.O. S. 103). wenn nicht der Nutzung während des 

Registrferungsvorgangs ausdrücklich - aktiv - auf diese Voreinstellung hingewiesen wi::-d. 

bevor er in Kenntnis dessel" die Nutzur.g beginnt. Im konkreten Fall kann der Nutzer bei der 

Registrierung von den Voreinstellun~n - und dem damit ohne sein Zutun bereits angelegten 

Umfang der Datenverarbeitung - auch durch die Datenrichtlinie jedenfaffs nicht mit der 

gebotenen Deutlichkeit und Gewissheit Kenntms erlangen: Dafür reicht es auch nicht, dass 

• die · Beklagte dem Nutzer während des Registrierungsvorgangs einen virtueUeri 

„Privatsphärenrundgan9"' anbietet, bei dem ihm möglicherweise auch die VoreinsteUungen 

zur Kenntnis gebracht werden, Denn ein bloßes Angebot dieser Art vermag die erforderliche 

Kenntnis der Voreinsteliongen nicht zu gewährleisten. Die Beklagte kann .namlich·nicht damit 

rechnen, dass der Nutzer. in jedem Fan von diesem Ange~ auch Gebrauch machen würde. 

Realistisch· betrachtet wird sich sogar der Großteil der Nutzer damit ubemaupt nicht 

befassen und die Voreinstetiungen einfach hinnehmen. 

Nach aftedem bedarf es einer Berufung auf die europätsche Rechtssetzung zu 

Voreinstellungen bei Flugbuchungen, insbesondere der .. Opt~in··-Regelung gemäß Art. 23 

Verordnung {EG) 1008/2008 sowie in Art. 22 der Richtlinie 2011/83 EU nicht, Daraus ließe 

sich ohnehin allenfalls ein allgemeiner Rechtsgedanke herleiten. weit dort ganz andere 

Sachverhalte geregelt sind. 
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A. 1. - ,,Facebook ist und bleibt kostenlos" 

Hinsichtlich dieses Antrags ist die Klage unbegründet, weil der insoweit geltend gemachte 

Untenassungsanspruch des Klägers nicht besteht. Dieser ergibt sich insbesondere nicht aus 

§§ 8 Abs. 1 und 3 Nr. 3, 3 Abs. 2 i.V.m. Nr. 21 des Anhangs zu§ 3 Abs. 3 U\NG, § 5 Abs. 1 

Nr. 1 UWG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 5 i.V.m. Nr. 2 des Anhangs I der Richtlinie 2005/29. 

Denn die angegriffene Aussage stellt keine irreführende Werbung dar. 

Das Verbot der Bewerbung eigener Leistungen mit „kostenlos" in Nr. 21 des Anhangs zu§ 3 

Abs. 3 UWG bezieht sich erkennbar auf Sachverhalte, in denen tatsächlich versteckte 

.Kosten" im Sinne mittel- oder unmittelbarer Zahlungspflichten bzw. Hpekuniäre Belastungen .. 

für den Verbraucher entstehen. Das ist hier unstreitig nicht der Fall. Der Begriff der „Kosten" 

ist auf Grundlage der UGP-Richtlinie zwar weit auszulegen (vgl. Köhler/Bomkamm UWG. 

Anh. zu § 3 III Rdn. 21 .. 4). Es muss sich dabei aber jedenfalls um wirtschaftliche Belastungen 

des Verbrauchers im Sinne einer echten VermOgensbeeinträchtigung handeln. Ein irgendY.-ie 

gestaltetes .Entgelt" oder eine Gegenleistung anderer Art genügen dafür nicht. Alienfal!s um 

letzteres könnte es sich hier indes handeln. Denn die Herausgabe personanbezogener 

Daten bzw. die datenschutzrechtlich erforderliche Einwilligung in deren Erhebung und 

Verarbeitung beeinträchtigt den Verbraucher .lediglich" in seinen rein immaterieUen 

Interessen, nämlich in seinem Recht auf informationelle Selbstbestimmung . Unmittelbar& 

finanzielle E:~bußen sind für i'in damit nicht verbunden. Die vom Kläger angeführte 

Begriffsbestimmung gemäß Ziffer 5 der Verbraucherrichtlinie 2011/83 EU regelt dagegen 

einen anderen Sachverha!t und ist schon deshalb nicht vergleichbar. Unbeschadet dessen, 

dass dje Vorschrift auf der UGP~RL 'beruht und daher europarechtskonform ausgelegt 

werden muss, sieht die Kammer auch insoweit keinen Anlass zu einer Vorlage an den 

Europäischen Gerichtshof. Denn die Rechtslage erscheint insoweit eindeutig. 

Die Bezeichnung des Dienstes der Klägerin als „kostenlos" ist schließlich auch nicht 

irreführend gemäß§ 5 Abs . 1 Nr. 1 UWG. Denn aJCh der durchschnittlich informierte und 

verständige Verbrauctier versteht die Angabe "kostenlos· im oben dargestellten Sinne. Es 

kommt nicht darauf an, dass die Nutzung tatsächlich nicht ohne Beeinträchtigung eigener 

lmmaterieHer Rechte erfolg~n kann, sondern von ei~r „Gegenleistung" in Fonn der 

DatenObertragung abhängt. Darüber wird durch die hier angegriffene Formulierung 

„i<ostenlos" aber auch gar nicht getäuscht, weil solche Beeinträchtigungen eben auch keine 

Kosten wären und die Beklagte nicht behauptet dass die Nutzung ohne Gegenleistung 

erfoige. 

B. Bestimmungen auf Startseite und Nutzungsbedingungen: Unterlassung gemäß § 8 

Abs. 3 Nr. 3, 3a UWG bzw. § 1 UKlaG In Verbindung ml1 §§ 307ff. BGB 
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Gemäß Art. 4, 6 Abs. 2 der Rom U-VO ist für diese Anträge zunächst das 

Unterlassungsklagegesetz {UKlaG) als deutsches Sachrecht anwendbar. Soweit im Rahmen 

des UWG bzw. des UKJaG eine lnhaltskontroße der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 

Beklagten stattfindet, ist auch insoweit deutsches Recht maßgeblich. Zusätzlich haben die 

Parteien aber auch gemäß Art. 3 Rom IIMVO eine dahingehende Rechtswahl durch den 

Passus: ,.Diese Erklärung unterliegt deutschem Recht' in den Nutzungsbedingungen der 

Beklagten getroffen. Daran ·muss sich die Beklagte· - zumal als Verwenderin der 

entsprechenden AGBMRegelung - hier festhalten lassen. Die Prüfung der Missbräuchlichkeit 

von Allgemeinen Geschäftsbedingungen richtet sich gemäß Art. 1 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 Rom-

1-VO nach §§ 305ff. BGB (vgl. EuGH NJW 2016, 2727 Rdn. 49 - Amazon). 

Zunächst ergibt sich aus der konkreten Antragsfassung zu B, und insbesondere der 

Tatsache, dass der Kläger auf Grundlage von§ 1 UKlaG ausdrücklich ..lediglich~ Klauseln in 

den Nutzungsbedingungen der Beklagten angreift, ein nur eingeschränkter Prüfungsumfang. 

So haben die zur Entscheidung gestellten Unterlassungsanträge ihrem Inhalt nach nicht 

etwa die Datenverarbeitungsprozesse der Beklagten ats solche zum Gegenstand, wie sie in 

ihren Nutzungsbedingungen {insbesondere der Datenrichtlinie) beschrieben und ageregelt~ 

sind. Zwar könnte der Kläger a~rund der Neuregelung in § 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 11 . UKlaG 

auch. Etinen Beseitigungsanspruch wegen unzulässiger Datenverarbeitung nach Maßgabe 

von §§ 4, 4a, 28 BOSG geltend machen, was bei Erhebung der vorliegenden Klage 

allerdings noch nicht möglich war. Das entsprechende Begehren würde aber schon einen 

anderslautenden Antrag voraussetzen und im Übrigen auch einen anderen Streitgegenstand 

bilden. Der Kläger hat auf den entsprechenden Hinweis der Kammer im Termin zur 

mOndlichen Verhandlung klargestellt, dass er Unterlassung in Bezug auf die Erhebung, 

Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten der Nutzer vorliegenden Verfahren 

nicht - auch nicht im Rahmen eines Hitfsantrags - geltend machen will. 

Entsprechend geht es vorliegend im Rahmen der AGS-lnhaltskontrolle allein um die Frage 

der Wirksamkeit der konkret angegriffenen Kfauseln als „ Vertragsbedingungen~ .ihrem Inhalt 

und ihrer Formulierung nach. Die Feststeffung der Rechtswidrigkeit einzelner Klauseln macht 

deshalb -•nicht die Datenverarbe:tung der Beklagten nach Maßgabe der beanstandeten 

Klausel unzulässig, sondern - iedig!ich - die Verwendung entsprechender Klauseln, um 

damrt vermeintlich die vertragliche Grundlage für eine rechtmäßige Datennutzung der 

Beklagten zu schaffen. lns:>fem ist aber zunächst jeweils durch Auslegung Zll ermitteln, ob 

die angegriffenen Klauseln :lberhaupt einen AGB-rechtlich relevanten Regelungs„ bzw. 

Erklärungsinhatt haben und - wenn ja - ob sie damit der AGB - Kontrolle gemäß §§ 307ff. 

BGB standhalten. 
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Das Vorliegen von ~AGB" setzt gemäß § 305 Abs. 1 S. 1 BGB voraus, dass die Klausel eine 

Allgemeine Geschäftsbedingung ist, also eine. für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte 

Vertragsbedingung, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei 

Abschluss des Vertrags "stenr (vgL EuGH NJW 2016, 2727 - RDn. 63 -Amazon) und die 

den Vertragsinhalt gestatten soll (BGH GRUR 2009, 506, Rdn. 11). Ob eine (verbindliche) 

Vertragsbedingung vor1iegt oder nur ein (unverbindlicher} bloßer Hinweis ohne 

eigenständigen Regelungsgehaf1, beurteilt sich aus Sicht des durchschnittlichen 

Erklärungsempfängers (Köhter/Bornkamm; UWG, 33. Aufl., UKlaG, § 1, Rdn. 3). Eine 

Vertragsbedingung liegt vor, wenn ein allgemeiner Hinweis nach seinem objektiven Wortlaut 

bei dem Empfänger den Eindruck hervorruft, es solle damit der Inhalt eines vertraglichen 

oder vorvertraglichen Rechtsverhältnisses bestimmt werden, wobei - ebenso wie bei der 

Auslegung des Inhalts von Allgemeinen Geschäftsbedingungen - auf den rechtl!ch nicht 

vorgebHde!en KJnden und die dabei typischerweise gegebenen Verhältnisse abzustellen ist 

(BGH NJV/ 2014, 2269, Rdn. 24). Es gilt auch insoweit der Grundsatz de'" 

. kunder.~eindlichsten Auslegung·· (BGH NJW 2008, 360, Rdn. 28}. 

Um - dann auch unzulassige - Allgemeine Geschäftsbedingungen der Beklagten handelt es 

steh ~orliegend <nur: bei den in de!"l Anträgen zu B.A 1.). B.B. 2.}-6.}, B.C. 16.). 18'.) und 19.) 

aufgeführten Kiausein wobei die in den Anträgen zu B.A.1.) und B.B. 2.) enthaltenen 

Kiauseln a!s vorfaTT"'!ui:erte Tatsachenbestätigung des Nutzers auszulegen sind. während die 

. Kfause;n·· :'"' de;:, t:b:igen Amrägen bei verständiger. Würdigung jeweils eine vorformulierte 

Ef:iw;iJ;gu~gser:<:ä~~g des Nutzers in bestimmte Formen der Datenverarbeitung der 

Beklagter. o~rste·fen cle ;r; ihrer konkreten Ausgestaltung unter den dort jeweils 

vortiege!".de~ ;..i,...s!är.c~n ater d:e Vorgaben des § 4a BDSG nicht erfüllen. Die weiteren 

. Klauser-- ;n oe· !;ate"'r ;chfünie der Beklagten gemäß der Anträge zu B.B. 3.). B.C. 1.)-15,) 

und 17.J ~=rm :iagege'.'l nach Auffassung der Kammer schon keine Allgemeinen 

Geschaftsbec ;n;l. :'<~e~ :.md können deshalb vom Kläger als solche auch nicht im 

Unter1ass~~&s-::age·.1erfah~er angegmfen werden. 

:m E.lnze[mm. 

B.A.1. B&&tätlgung bei Registrierung, Datenrichtlinie „gelesen" zu haben 

Dlese Klause: \larstdlt gegen§§ 307,309 Nr. 12b BGB. 

Es kann dahingestellt b;eiben, ob die Klausel bereits deshalb unzulässig bzw. als 

Vertragsbedingling unwirksam ist, weil der Nutzer sich dadurch mit den 

Nutzur:gsbedingungen i:1 ihrer Ges~mtheit „einverstanden" erklären soll, obwohl einige der 

entsprechenden Bedingungen üedenfalls soweit vorliegend vom Kläger gesondert 

angegriffen) wegen Verstoßes g~en §§ 307 Abs. 1 und 2 BGB in Verbindung mit §§ 4a, 4 
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BDSG, 12, 13 TMG unzulässig sind (Dazu im Einzelnen weiter unten zu B.8.). Denn auch 

die vom Kläger insoweit - ausdrücklich allein angegriffene .,9estäbgung-', die 

Datenschutzrichtlinie Ggelesen" zu haben, ist als AGB - Erklärung des Nutzers unwirk$am. 

Unschädlich dafür ist, dass diese Bestätigung lediglich das „Lesen" der Datenrichtlinie zum 

Gegenstand hat und damit nicht unmittelbar den Inhalt des Nutzungsvertrages regeln soll. 

f 0r die AGB-Kontrolle genügt es nämlich, wenn die Klausel zumindest - wie hier - in 

unmittelbarem Zusammenhang mit der vertraglichen Beziehung steht (Palandt-GrOneberg, 

BGB, 72. Aufl.,§ 305, Rdn. 5). 

Die Klausel ist im Sinne des § 309 Nr. 12b BGB als formutarmäßig erteilte 

Tatsachenbestätigung - nämlich einer Bestätigung d&s bloßen „Lesens" der Datenrichtfinie 

der Beklagten - unzulässig. Eine solche Bestätigung ist nach dem Schutzweck des § 309 Nr. 

12b nämlich nicht nur dann unwirksam. wenn sich durch deren Inhalt tatsächlich d\e 

Beweislast zu Lasten des Nutzers umkehren würde, sondern auch schon. wenn sie d;ese 

!edigllch faktisch zu dessen Nachteil verschiebt (Patandt-Grüneberg, a.a.O. § 30a Rdn. i09). 

Unwirksam ist ca'ier etwa grundsätzlich die Bestätigung, der Verwendungsgegner hate rite 

AGB .gelesen und verstanden' (BGH NJW 1996, 1819). Entsprechendes hat die Beklagte 

auch im vorliegenden Fall dem Nutzer mit der angegriffe~n Klausel als ~Erklärung" ,n den 

~IAund tegen wollen. Das hat auch im vorliegenden Fall zumindest faktisch Auswirkungen auf 

eine etwaige Beweislast. Denn mit der schlichten Untersteilung, der Nutzer habe die 

Regelungen der Bektagten tatsächfich (vollständig) gelesen - obwohl dies nach allgemeiner 

lebenserfahrllng im Zweifel nicht geschehen ist - kann die Beklagte eine umfassende 

Unterrichtung des Nutzers von ihrer Datennutzung behaupten. Das wiederum kann für die 

Frage einer· , informierten Einwilligung" in die entsprechende Datennutzung gemäß § 4a 

BDSG, insbesondere aber auch für die Frage der ordnungsgemäßen Benachrichtigung des 

Nutzers von der Speicherung seiner .personenbezogenen Daten im Sinne des § 33 BDSG, 

von Bedeutung sein. 

8.8.2. Selbstverpflichtung des Nutzers zu korrekten persönlic;hen Informationen (Nr. 4 

Ziff. 1. und 7.))- .,Klarnamenprinzip". 

Die angegriffene Klausel hätt jedenf alis im Ergebnis der AGB - Kontrolle gemäß § 307 Abs. 

1 und 2 Nr. 1 BGB nicht stand. Daft.T kann sogar offen bleiben, ob auch das zugrunde 

liegende ,Klamamenprinzip~ der Beklagten nach Maßgabe des § 13 Abs. 6 TMG als solches 

unzulässig ist oder ob der Bekiagten im Rahmen geänderter Nutzungsbedingungen 

möghcherweise erlaubt sein ,<önrte. ihr soZiales NeJzwerk ausschließlich unter Verwendung 

nicht anonymisferter Nutze!da!er'\ zu gestatten. 
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Die Unzulässigkeit der Klausel ergibt sich nach Maßgabe von§§ 4, 4a BDSG nämlich allein 

schon daraus, dass mit dieser Erklärung gleichzeitig eine jedenfalls erforderliche 

datenschutzrechtliche „EinwHligung" in die Verarbeitung der Nutzerdaten unter Einsatz 

zutreffender Kontaktdaten des Nutzers (gemäß des „Ktamamenprinzips") erklärt werden soll. 

Wie bereits oben ausgeführt, greift der Kläger· ausweislich seiner Klageanträge die 

vorliegenden Nutzungsbedingungen als damit „gestellte" vertragliche Willenserklärungen des 

Verwenders {der Beklagten) selbst und/oder der Nutzer rhres s.ozialen Netzwerkes an. Die 

Feststellung der Wirksamkeit des von der Beklagten vorgegebenen Klamamenprinzips als 

solchem kann demnach schon vom Ansatz her nicht erreicht werden. Die Frage, ob das 

Klamamenprinzip . datenschutzrechtlich zulässig ist, mag noch ungeklärt sein . Sie ist aber 

vom Prüfungsumfang der AGB-Kontrolle gemäß§ 1 UKlaG zumindest unmittelbar gar nicht 

erfasst. 

Allerdings ist die in der Kl~usel V(?rformulierte „Selbstverpflichtung" des Nutzers zu korre~.e;-, 

persönlichen lnform~ionen und Kontaktdaten bei verständiger Auslegung im konkrete.n 

vert--aglichen Zusammenhang gemäß § 4a BDSG (auch} als „Einwl!Hgung-- in die 

Datenerhebung. -nutzung. - und -verarbeitung gemäß dieser Vorgaben zu verstehen. die in 

dieser Form aber unwirksam ist. Eine solche Auslegung erscheint insbesondere deshalb 

geboten, weil das Klamamenprinzip bei Nutzung des sozialen Netzwerkes der Beklagten in 

erster Linie datenschutzrechtliche Bedeutung hat Da die Datenverarbeitung der Beklagten 

nach Maßgabe von §§ 28, 4, 4a BOSG aber grundsätzlich einer Rechtfertigung bedarf und 

die ausschließliche Verwendung „korrekter" persönlicher Daten gemäß § 13 Abs. 8 TMG 

Jedenfalls nicht dem gesetzlich normierten „Regelfall" entspricht, müsste der Nutzer auch 

darin wirksam einwilligt haben. Die dafür allein in Betracht kommende, hier angegriffene 

„ Verpflichtungserktärung" wird den Anforderungen einer Einwilligungserklärung „ohne jeden 

Zweifef4 bzw . als „informierte Entscheidung~ allein schon deshalb nicht gerecht , weil sle gar 

nicht als Einwilligungserklärung in eine bestimmte Fonn der Datennutzung formuliert ist. 

Stattdessen wird dem Nutzer durch den vorangestellten Passus „Fa~book-Nutzer geben 

ihren wahren Namen und Daten an ... ,; suggeriert, dass dies üblich und atternativlos sei, die 

.Verpflichtung~ des Nutzers zu „korrekten" Informationen daher eine Selbstverständlichkeit 

sei. Außerdem wird ihm aufgrund der Formulierung der Klausel als Verpflichtung nicht 

ausreichend vor Augen geführt, dass es sich um eine Einwilligungserklärung handelt. 

Schließlich hätte die Beklagte dem Nutzer angesichts der zumindest sehr umstrittenen 

Frage. ob das Ktamamenprinzip überhaupt verbindlich vorgeschrieben werden darf. 

zumindest die Tragweite seiner Einwilligungserklärung vor Augen führen müssen , 
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B.8.4. Einverständnis mit WeiterleitungNerarbeitung persönlicher Daten in die USA 

Die Klausel ist gemä'ß § 307 Abs. 1 BGB }n Verbindung mit§§ 4, 4a BDSG, 12, 13 TMG 

unzulässig. Sie ist hier sogar ausdrücklich als ,Einverständnis" in die Datenverarbeitung -

also als entsprechend vorformulierte Willenserklärung des Nutzers - bezeichnet und allein 

schon deshalb an den Vorgaben für eine wirksame datenschutzrechtliche ~inwilligung zu 

messen. Diesen wird die Erklärung nicht gerecht, weil der Nutzer schon aufgrund der 

unzureichenden Begründung der Beklagten für die Weiterleitung personenbezogener Daten 

in die USA keine bewusste und ninformierte" Erklärung abgeben kann. So bleibt nach der 

vorliegenden Klausel für den Nutzer unklar, warum seine Daten überhaupt in die USA 

gesendet werden sollen bzw. müssen. Der Nutzer muss aber vor der Einwilligung gerade 

auch auf den vorgesehenen Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung hingewiesen 

werden(§ 4a .Abs. 1 S. 2 BOSG). Dazu verhält sich die Beklagte nicht. Die Klausel selbst 

enthält keine Erläuterungen und verweist auch nicht - etwa durch einen Link „ auf 

entsprechende Informationen an anderer Stelle. Es genügt nicht, dass -die Beklagte diese 

!nformat10nen möglicherweise irgendwo in ihren Vertragsbedingungen vorhalt. Da gerade mit 

dieser Klausel eine Einwifligung erteilt wird, müssen an dieser Stelle auch - gegebenenfalls 

durch eine Verlinkung - die notwendigen Informationen vorhanden bzw. unmittelbar 

zugänglich sein. Schließlich wird in der Klausel audl nicht deutlich. welche Daten des 

Nu1zers in die USA übermtttett werden. wie dort mit ihnen weiter verfahren wird und welche 

Standards der Datensict:erheit dort a'1Qe\'\lanclt werden. Es liegt damit zUSätZlich ein Verstoß 

gegen das Transparenzgebot vor. 

B.8.5. Erlaubnis. Name und Profilbild für kommerzielle, gesponsorte oder verwandte 

Inhalte einzusetzen (Nr. 16) 

Auch diese Klausel ist gemäß 307 Abs~ 1 BGB in Verbindung mit §§ 4, 4a BOSG unzulässig. 

Ihrer eindeutigen Forrr.ulierung nach soll der Nutzer damit eine .Erlaubnis" - wiederum im 

Sinne einer datenschutzrechtlichen Einwilligung gemäß § 4a BOSG - in die Verwendung 

bestimmter personenbez0Q$08r Daten (Name und Profilbild} erteilen, was nach Maßgabe 

der gesetztlchen Regeln aber j~enfafls in dieser Form unwirksam ist. Denn auch 

diesbezugtich kann keine .-informierte Entscheidung" des Nutzers angenommen werden, weit 
er auf Grundlage Qer ihm zur Verfügung gestellten Informationen die Tragweite seiner 

Erklärung nicht erkennen kann{§§ 4,4a BOSG, 12, 13 TMG). So ist unklar, wa~ genau von 

der Nutzung für „kommerzielle, gesponsorte oder Verwandte Inhalte" erfasst ist. Das w.rd in 

diesem konkreten Zusammenhang nicht wei~r erläutert. Auch das in Klammem gesetzte 

Beispiel, was unter dem Verwendungszweck "für kommerzielle. gesponserte oder VetWandte 

Inhalte" zu verstehen ist ,.(wie z.B. einer Marke, die dir gefällt)" stellt keine ausreichende 

.Aufl<:larung über den Umfang der Nutzung dar, in die hier eingewilligt werden soll. 
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8.8.6. Zustimmung zur Sammlung und Verwendung von Inhalten gemäß 
Datenrichtlinie 

Auch diese Klausel ist gemäß§ 307 Abs. 1 BGB in Verbindung mit§§ 4, 4a BOSG, 12, 13 

TMG unzulässig. Nicht zuletzt aufgrund der verwendeten Formulierung einer .Zustimmung• 

ist dies wiederum als vorformulierte „Einwilligung" des Nutzers in die Datenerhebung, -

nutzung und -verarbeitung gemäß der Datenrichtlinie im Sinne der§§ 4, 4a BDSG, 12, 13 

TMG auszulegen. Als solche ist die Erklärung aber unwirksam, da auch hier eine „informierte 

Einwilligung<( des Nutzers eohne jeden Zweifel" nicht angenommen werden kann. 

Problematisch ist zunächst, dass die Einwifligung des Nutzers pauschal und umfassend für 

die Datenverarbeitung der Beklagten nach Maßgabe der Datenrichtlinie erfolgen soll. Eine 

dahingehende „informierte" Entscheidung des Nutzers würde dann nämlich voraussetzen, 

dass das Regelwerk, dem er zustimmen soll - nämlich die Datenrichtlinie der Beklagten -

ihrerseits vollständig transparent .ist und auch nur die gemäß BDSG geset21ieh zulässige 

Datenverarbeitung zum Gegenstand hat. Das ist hinsichtlich der Datenrichtlinie bereits 

zweifelhaft. Unzulässig ist die konkret angegriffene Klausel aber jedenfalls deshalb, weil sich 

die EinwiHigung des Nutzers auf den Inhalt der Datenlinie ßin ihrer jeweils geänderten 

Fassung~ beziehen soll. Da ein etwa zukünftiger tnhalt der Datenrichtlinie dem Nutzer nicht 

bekannt ist, kann sich im Rahmen einer rinformierten" Entscheidung seine Erklärung darauf 

aber auch r.icht beziehen. SchUe~lich soll die vorformulierte Zustimmung bereits im Rahmen 

des Registrierungsprozesses erfo:gen. Zu diesem Zeitpunkt kann der Nutzer die 

Datensctu.t.zrichtlfnie aber noch gar n~cht vottständig erfasst haben. 

B.C.16. ,,Datenrichtlinie: "Neuer Eigentümer" 

Oe e,~~r.e::hende K1a~sei ist nach Maßgabe vori § 307 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 BGB 

.:.; r:z1Jtässig Es nam:u;i! sich iP'!scweit um d:e einzige Klausel innerhalb der Datenrichtlinie der 

Bek~"'ter t die ~~ema-..ipt a:s .Geschäftsbedingung" der Beklagten zu qualifizieren ist und als 

so;ch.e a:.J.ch L'.12'.ui.ass•g ist. Zur Begründung wird auf die Begründ'Jng der Ktageabwei$ung in 

Bezug auf a:e angegrJffenen Klausein der Datenrichtlinie im Ubrigen verwiesen (unten zu 

B.C. 1.~15.; 17). wo auch der Ausna..,mecharakter der hier vorliegenden Klausel näher 

erläutert wird. · 

B.D.18 -19. ,,Anderungen v~ e.dingungen" 

Die beiden Klauseln sind gemäß§ 307 Abs. 1 LV.m. Abs. 2 Nr. 1 BGB unzulässig. 

Die hier vermeintlich erklärte ~Einwilligung" des Nutzers in Än_derungen von Bedingungen 

,durch Weftemutzung" nach Kenntnisnahme hat eine Doppelfunktion. Einerseits sollen die 
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~eanderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten akzeptiert werden. 

Andererseits soll gleichzeitig - soweit hiermit eine Änderung auch der 

Datenverarbeitungsprozesse bei der Beklagten verbunden gewesen sein sollte - nach 

Maßgabe von § 4a BDSG die Einwilligung in die geänderte Datennutzung erklärt werden. 

Während es möglich uhd rechtlich zulässig sein mag, dass der Nutzer einer Änderung von 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verwenders auch konkludent zustimmt, ist dies 

jedehfalls hinsichtlich einer Einwilligung in die Datennutzung gemäß § 4a BDSG nach den 

oben geschilderten Vorgaben unter dem Gesichtspunkt einer Willenserklärung „ohne jeden 

Zweifel" nicht der Fall. Damit ist die angegriffene Klausel insgesamt unzulässig. Es ist 

unerheblich, dass die Änderung der Nutzungsbedingungen nicht zwangsläufig immer auch 

Art oder Umfang der Datenverarbeitung verändern müssen. Es kann sich auch um rein 

formale Änderungen handeln, die darauf keinen Einfluss haben. Denn es gilt wiederum die 

kundenfeindlichste Auslegung. Danach gilt die Klausel jedenfalls auch für Fälle, in dener. die 

Einwilligung sich auch auf eine Änderung der Datenverarbeitung beziehen soll. 

Die weiteren A'1träge unter B., nämlich zu B.8. 3.}, B.C.7).-15.) und 17) s;nd w~e ·o:g. 
unbegründet: 

B8.3. Verpfllchtungt Facebook nicht zu verwenden, wenn unter 13 Jahre (Nr. 4 Ziff , 5). 

Der Unter!assungsanspruch ist gemäß §§ 307, 309 Nr. 12b BGB unbegr~~ - Die 

vorformulierte - einseitige - Erklärung des Nutzers ist. zwar ohne weiteres dahir,gehe~ 

auszulegen, dass dieser damit die .Ta~che" bestätigen soll, bei der Nutzung von Diensten 

der Beklagten mindestens 13 Jahre alt zu sein. Auch mag unterstellt werden, dass dies im 

Einzelfall nicht der Wahrheit entspricht, weil die Angabe des Nutzers durch die Beklagte nicht 

überprüfbar ist. Es erschließt sieh jedoch nicht, warum diese bloße Erklärung des Nutzers im 

vorliegenden Fall irgendeine rechtliche Bedeutung haben soll, insbesondere geeignet wäre, 

die Beweislast für eine relevante Tatsache zu Lasten des Nutzers zu verschieben. Denn ist 

nicht erkennbar - und vom Kläger auch nicht vorgetragen - warum ein Mindestalter von 13 

Jahren für die Vertragt;beziehungen zwischen dem Nutzer und der Beklagten gilt. Es mag 

sein , dass die Beklagte aus Gründen des Jugeridschutzes gewähr1eisten will, dass Ihre 

Dier:iste erst von Personen ab einem Alter von 13 Jahren genutzt werden. Dass die Beklagte 

zu einer solchen Zugangsbeschränkung rechtlich verpflichtet ~re. ist aber weder ersichtlich, 

noch vorgetragen. Die AGB-Rechtswidrigkeit von vorformulierten Tatsachenerklärungen des 

Nutzers ist aber kein Selbstzweck, sondern muss in irgendeiner Weise me·ssbaren Einfluss 

.auf die vertragliche Beziehung zwischen den Parteien haben. Ejnen solchen Einfluss aber 

hätte der Kläger zumindest darlegen und begründen müssen. 
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B.C.7. -15. und 17.: Einzelne.Regelungen der Datenrichtlinie der Beklagten 

Die hier in Rede stehenden Anträge, mit denen der Kläger einzelne Klauseln der 

Datenrichtlinie der Beklagten für unzulässig erklären lassen will, sind unbegründet. Denn die 

insoweit in Rede stehenden „Regelungen" sind ihrem Inhalt nach nicht als Allgemeine 

Geschäftsbedingungen der Beklagten zu qualifizieren, solidem lediglich Hinweise und 

Informationen der Beklagten zur eigenen VerfahrensweiSe mit Daten der Nutzer, die als 

solche gemäß § 1 UKlaG · im Rahmen der Klauselkontrolle nicht zur gerichtlichen 

Überprüfung gestellt werden können. 

Einseitige Erklärungen bzw. .,Informationen" des Verwenders stellen schon begrifflich keine 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen dar, weil der Verwender damit nicht fremde, sondern 

ausschließlich eigene rechtsgeschäftfiche Gestaltungsmacht in Anspruch nimmt {Pa!andt­

Grüneberg a .a.O., § 305, Rdn. 6, BGH NJW 2011, 139). Der Begriff der Allgemeinen 

Geschäftsbedingung setzt vielmehr eine Erklärung des Verwenders voraus, die den 

Vertragsinhalt regeln soll. Für die Unterscheidung von allgemeinen (verbindlichen) 

Vertragsbedingungen und (unverbindlichen) Bitten, Empfehlungen oder tatsächlichen 

Hinweisen ist auf den Empfängerhorizont abzustellen, wobei · von einem rechtlich nicht 

vorgebildeten Durchschnittskunden · und den typischerweise gegebenen Verhältnissen 

auszugehen ist {BGH NJW 2014, 2269). 

Danach kann die .,Datenrichtllnie• afs gesondertes .Regelwerk" der Beklagten grundsätzlich 

l"'icht als Zusarrmenstellung Allgemeiner Geschäftsbedingungen im Verhältnis zum Nutzer 

oes sozialen Netzwerkes der Beklagten angesehen werden. Eine Ausnahme besteht 

:edigiich in Bezug auf den Antrag zu B.B. 16.), wo sich aus dem konkreten Inhalt der 

angegriffenen Klausel aus Sicht des Empfängers die geforderte Verbindlichkeit ergibt. 

Gegen den Charakter der Datenrichtlinie als Vorgabe. verbindlicher Erklärungen des Nutzers 

spricht zunächst der Wortlaut der in Rede stehenden Informationen. Diese sind nämlich so 

formuliert. dass die Beklagte dort nach der Methode „Frage - Antwort' darstellt, wie sie im 

Rahmen ihres sozialen Netzwerkes praktisch mit den Daten des Nutzers umgeht. Danach 

handelt es sich zunächst um bloße Hinweise, die dem Nutzer keine eigene Erklärung in den 

Mulid legen. Zwar schließt es dieser Wortlaut nicht grundsätzlich aus, dass· der Nutzer In 

einer solchen Darstellung der Datenverarbeitung der Beklagten nach dem objektiven 

Empfängerhorizont auch eine eigene verbindliche Erklärung - nämlich die erforderliche 

Zustimmung gemäß § 4a BDSG - sieht, die er damit abgeben soll. Das mag so sein, wenn 
entsprechende Darstellungen in die allgemeinen Nutzungsbedingungen einbezogen werden 

t:l'\d damit gleichrangig neben ausdrücklich vorformulierten Willenserklärungen stehen . Denn 

dann muss der Nutzer das Akzeptieren des Regelwerkes insgesamt auch als Zustimmung ·zu 
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der dort geschilderten Datenverarbeitung verstehen, So verhält es sich hier aber nicht. 

Vielmehr ist die Datenrichtlinie als eigenes Regelwerk klar von den eigentlichen 

„Nutzungsbedingungen" der Beklagten getrennt. Die Bezeichnung ats aRichtlinie" spricht 

zusätzlich dagegen, dass die dortigen Regelungen beteits als solche Vertragsbestandteil 

sein sollen. Vor allem aber nehmen Klauseln der Beklagten außerhalb der Datenrichtlinie in 

den eigentlichen .Nutzungsbedingungen" der Beklagten auf die Datenrichtlinie Bezug, indem 

sie ausdrücklich das Einverständnis des Nutzers in deren Inhalt vorformulieren {siehe oben 

zu B.A. 1.) und B.B.6.). Steht aber eine solche (datenschutzrechtlich gebotene) Einwilligung 

tn Klauseln der Beklagten für den Nutzer klar erkennbar außerhalb der eigentlichen Inhalte 

der Datenrichtlinie, in die er einwilligen soll, so wäre es widersinnig, wenn bereits in die 

entsprechenden lnfonnationen und Hinweise selbst eine solche Einwilligung hineingelesen 

werden könnte, Vor diesem Hintergrund muss auch der Nutzer die Inhalte der .Richtlinie" 

jedenfalls in der vorliegenden Formulierung als bloß einseitige Hinweise der Beklagten 

verstehen. 

Nach dem Grundsatz kur.denfeind!ichster Auslegung sieht die Kammer das hier lediglich 

insoweit anders, a!s es ger.iäß Antrag zu B.C. 16.) um die Datennutzung eines neuen 

EigentOm~rs der sozialen Netzwerke der Beklagten geht. Hinsichtlich der Einbettung der 

entsprechenden lnfOM1atione:, in e!ner "R[chtlinie" außerhalb der eigentlichen 

Nutzungsbedlr.gun~en ~rg ibt skt 'ZX;ar a~ch nichts anderes. Alterdings weicht diese Klausel 

. insoWeit sprachlich von den Jbr.gen Hinweisen ab, als sie die Formulierung "wir können" 

enthält. Auch we:'ln oer Nutzer d!esbez.~glich durc!l die genannten Klauseln in den Anträgen 

B.A. 1.) und 8.8. 6.) seiro.e E,nwi'!;gung zwei~al geben wurde, kann diese jedenfalls aus 

Sicht eines rechtlich nlcnt 110:·geJ•idete'." OJrchschn:ttskunden auch so verstanden werden, 

dass sie die Einwmigur,g :ade~fa (is ir, Bezug aitf diesen Punkt bereits unmittelbar enthält. 

Der Anspn.ach .auf Erstattu:ig der A.bmahnkosten ergibt sich aus § 5 UKlaG in Verbindung mit 

§ 12 Abs. 1 S. 2 t.iWG und z,·Jar in voller Höhe unbeschadet dessen, dass die in der 

Abmahmmg. geltend gemact-tei-: Ans;:riJc-rte nur teilweise begründet sind (vgl. BGH GRUR 

2009. 1064, Rdn. 47 - Geld-z~"Cici<-Garamla U}. Der darauf bezogene Zinsanspruch folgt aus 

§§ 291,. 288 Abs. 1 BGB. 

Die Nebenentscheidungen felgen aus §§ &2 Abs. 1, 709 S. 1 und 2 ZPO. 



,, 

r. 

~ür die Richtigkeit der Abschrift 
Barfm, den 19.01.2,018 

Justizbeschäftlgte 




